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Der Landrat 

 

 

 

Beschlussvorlage 

 

Organisationseinheit 

Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung  

Datum 

26.06.2026 

Drucksachen-Nr. 

2026/134 

 

 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  

Verwaltungs- und Finanzausschuss öffentlich 06.07.2026 

 

 

Tagesordnungspunkt 20 

Kreisverkehrswacht Konstanz - Hegau e. V.; 
Antrag auf Erhöhung der jährlichen Fördermittel für die Jugendverkehrsschulen im Landkreis 

 

Beschlussvorschlag 

Die Kreisverkehrswacht Konstanz – Hegau e. V. erhält für die im Zusammenhang mit der  
Radfahrausbildung für Kinder der 4. Grundschulklasse entstehenden Kosten ab dem Jahr 2027 bis 
auf Weiteres einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 8.000 EUR. 
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Historie und Sachverhalt 

Die Kreisverkehrswacht Konstanz-Hegau e.V. hat am 13. März 2026 einen Antrag auf Erhöhung der 
jährlichen Fördermittel für die Jugendverkehrsschulen im Landkreis Konstanz gestellt. Dieser ist als 
Anlage beigefügt.  

Für die Erfüllung der Aufgaben der Verkehrserziehung und Präventionsarbeit an den Grundschulen 
sind grundsätzlich sowohl die Städte und Gemeinden als Schulträger als auch das Land  
Baden-Württemberg (hier: Polizeipräsidien) zuständig. Dazu gehört insbesondere auch die  
Verkehrserziehung durch die Radfahrausbildung in der 4. Klasse.  

Die Radfahrausbildung ist gem. der VwV-Radfahrausbildung (Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des 
Innenministeriums und des Kultusministeriums zur Radfahrausbildung in der schulischen  
Verkehrserziehung) eine verpflichtende schulische Veranstaltung. 

Bis 2017 war die Jugendverkehrsschule mit einem Transportfahrzeug unterwegs und hat dezentral 
die Übungsstunden und Fahrausbildungen an den Schulen durchgeführt. Der Landkreis Konstanz hat 
damals die Beschaffungs- und Unterhaltungskosten für das Transportfahrzeug der mobilen  
Verkehrsschule übernommen (bis zu max. 4.500 EUR/Jahr).  

Das Fahrzeug und die dezentrale Fahrausbildung gibt es in dieser Form seit 2018 nicht mehr. Die 
Übungsstunden und Prüfungen werden jetzt zentral in Steißlingen und in Konstanz durchgeführt.   

Letztmalig hat der Verwaltungs- und Finanzausschuss/Kreistag in seiner Sitzungsrunde im  
November/Dezember 2021 einem jährlichen finanziellen Zuschuss von 4.500 EUR zugestimmt  
(vgl. Drucksachen-Nr. 2021/349).  

Seit der letzten Bewilligung sind die Betriebskosten der Ausbildungseinrichtungen deutlich gestiegen. 
Die Ursachen dafür sind vor allem: 

− Die allgemeine Inflation, die die Preise für Ersatzteile (zum Beispiel Reifen, Schläuche, Bremszü-
ge), Schmierstoffe und Werkzeuge erhöht hat; 

− Der höhere Instandhaltungsaufwand durch die ganzjährige intensive Nutzung der Ausbildungs-
fahrräder und Übungsplätze, was zu steigenden Reparatur- und Reinigungskosten führt; 

− Sowie notwendige Maßnahmen zum Werterhalt, wie die regelmäßige Erneuerung von Helmen 
und Startnummern sowie die Wartung der Platzanlagen (zum Beispiel Grünflächenpflege und In-
standhaltung in Steißlingen), um eine moderne und sichere Ausbildung sicherzustellen. 

Auf dieser Grundlage beruht der beigefügte Antrag der Kreisverkehrswacht Konstanz-Hegau e.V. auf 
eine Erhöhung der jährlichen Fördermittel auf 8.000 EUR, auf den ergänzend verwiesen wird.   

Aus Sicht der Verwaltung ist eine Unterstützung weiterhin sinnvoll und begrüßenswert. Die Kreisver-
kehrswacht leistet einen wesentlichen Beitrag zur Unfallverhütung und zum Ziel „Vision Zero“. 

Es wird deshalb vorgeschlagen, der Kreisverkehrswacht Konstanz - Hegau e. V. ab dem Jahr 2027 bis 
auf Weiteres einen jährlichen Zuschuss von 8.000 EUR für die Durchführung der genannten Ausbil-
dung zu bewilligen. Die Mittel dienen der Beschaffung und Ersatzbeschaffung sowie dem Unterhat 
der entsprechend erforderlichen Betriebsmittel.  

 

 

    

 
 

Anlagen 

Anlage 1 – Antrag der Kreisverkehrswacht Konstanz-Hegau e.V.     
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Art der Aufgabe 

  Staatliche Aufgabe 

 

  Selbstverwaltungsaufgabe - Pflichtaufgabe 

  Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Aufgabe 

 

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen (siehe Strategietabelle) 

  keine Auswirkungen 

  Auswirkungen auf:  

Strategie-Nr.: … Handlungsfeld: … 

Leistungsziel: … 

Maßnahme: … 
 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Aufwendungen bzw. Auszahlungen 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 

 

8.000 EUR    … 
  

 

Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 

 

… EUR    … 
  

 

Nettoauswirkungen 

 

8.000 EUR    … 
  

 

 Mittel sind im Haushalt/Entwurf (HHJahr/e …) veranschlagt 
 

… 
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